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MITTEILUNGSPFLICHT SCHWANGERSCHAFT GESUNDHEITSSCHUTZ MUSTERVORLAGE
Mustervorlage: Mitteilungspflicht einer Schwangerschaft


	Mutterschutzgesetz: Mitteilungspflicht Ihrer Schwangerschaft

	Sehr geehrte Damen,
gemäß § 15 Abs. 1 Mutterschutzgesetz (MuSchG) sollte eine werdende Mutter dem Arbeitgeber ihre Schwangerschaft und den mutmaßlichen Tag der Entbindung mitteilen, sobald ihr deren Zustand bekannt ist. Die Mitteilung kann auch mündlich erfolgen.
Zwar ist die Mitteilungspflicht des § 15 Abs. 1 MuSchG eine „Soll-Vorschrift“, d. h., es besteht kein gesetzlicher Zwang, die Schwangerschaft dem Arbeitgeber bekanntzugeben. So obliegt es der Schwangeren, ob und wann sie ihre Schwangerschaft dem Arbeitgeber mitteilt. Wenn sie das nicht tut, verzichtet sie damit allerdings auf alle Vergünstigungen des MuSchG, denn die Schutzvorschriften gelten erst nach Bekanntgabe der Schwangerschaft. Bitte teilen Sie uns daher im eigenen Interesse und zum Schutze Ihres Kindes mit, sobald Sie von Ihrer Schwangerschaft Kenntnis haben.
Hierzu verweisen wir zusätzlich auf den Leitfaden zum Mutterschutz des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Bezüglich der Bekanntgabe der Schwangerschaft wird darin u. a. ausgeführt: „Sie sollten Ihrem Arbeitgeber Ihre Schwangerschaft möglichst früh mitteilen. Im Übrigen müssen Sie grundsätzlich nichts weiter veranlassen. Ihr Arbeitgeber ist zur Einhaltung der Mutterschutzvorgaben und nach Ihrer Mitteilung über Ihre Schwangerschaft bzw. Stillzeit zur Umsetzung der erforderlichen Schutzmaßnahmen gesetzlich verpflichtet. Mutterschutz muss nicht beantragt werden, Ihrer Zustimmung für die Sicherstellung des Mutterschutzes bedarf es nicht.“
Mit freundlichen Grüßen
Personalabteilung, Arbeitsschutz
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